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JUGEND-EXTRA 

Schulnetz 
Liechtenstein 
Das Schulintranet ist ein inter
nes Kommunikationsnetz de r  
Schulen Liechtensteins. Mehr  
darüber  auf Seite 11  

TOURISMUS 

Christkindli-
markt in Zürich 
Ende November  wurde in 
Zürich im Hauptbahnhof de r  
diesjährige Christkindlimarkt 
eröffnet. Seite 15 

T A G E S S C H A U  

LKW für Telecom-
Zeitalter bereit 
A m  1. Januar 1999 wird für die Telekommuni
kation in Liechtenstein ein neues Zeitalter an
brechen. Nachdem die Schweiz seit dem In
krafttreten des Postvertrages im Jahre 1921 die 
Besorgung de r  Tejefondienste in Liechtenstein 
besorgt hat, treten nun neue Anbieter  auf  den 
Plan. Für  den Inlandverkehr wird künftig die 
Swisscom-Tochter Telecom F L  A G  zuständig 
sein, während internationale Verbindungen 
durch die Firma Sunrise angeboten werden. Das 
Telecom-Netz in Liechtenstein sowie die dazu
gehörige Infrastruktur gehen auf die LTN 
Liechtenstein TeleNet A G  über, die zu 100 Pro
zent  d e m  Staat gehört. Die Ausübung von Be
trieb und Unterhalt des Netzes hingegen liegt 
ab 1. Januar 1999 bei der  Firma Lie-Telcom AG, 
einer Tochtergesellschaft der  ' Liechtensteini
schen Kraftwerke. Seite 2 

Nicht einfach ein 
Erinnerungskärtchen 
«Das Leben ist ewig, aber nicht wir.» Ein 
Schicksal, mit dem sich niemand gerne ausein
andersetzt, obwohl es  irgendwann jeden ein
holt. E s  bleibt die Erinnerung..Wenn ein gelieb
ter  Mensch stirbt, gibt es keine Worte, das Ge
fühl der  Leere und Traurigkeit zu beschreiben. 
D e r  Tod kommt sehr langsam oder platzt von 
einer Minute zur nächsten ins Leben. E r  wird 
sehr oft  verdrängt. Das  Sterbebild ist Hauptthe
ma in der  neuesten Ausgabe der  Heimat- und 
Brauchtumszeitung «EinTracht». Seite 7 

Jesus ist zurück! 
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«Als Jesus wieder einmal einen Blick auf unse
re Erde warf, sah e r  all das Schreckliche, an das 
wir uns inzwischen gewöhnt haben: Massaker, 
Kriege, Umweltzerstörung, Fremdenfeindlich
keit und  nicht zuletzt Kriege in «seiner» Kirche. 
Mit einem Wort, es war wieder einmal die Zeit 
gekommen, um auf die Erde  zurückzukehren. 
E r  wartete bis die Adventszeit angebrochen ist, 
denn in dieser Zeit  warten bestimmt die Men
schen auf ihn». Wie diese nachdenkliche Weih
nachtsgeschichte von Markus Arnold weiter
geht erfahren Sie auf de r  Seite 10 

Clavadetscher beim 
Langlauf-Weltcup 
Dass Markus Hasler und sein Bruder Michael 
sowie Stefan Kunz im Langlauf-Weltcup unter
wegs sind, dürfte allgemein bekannt sein. I n  die
sem Winter hat der  kleine Trupp Zuzug erhal
ten. D e r  in Vaduz wohnhafte Andreas Clava
detscher (38) ist als Freelancer für das Marke
tingunternehmen A P F  tätig. Seite 19 

In der Schweiz gültig, 
Groteske nach der Entscheidung der Regierung über Ungültigkeitserklärung 

Die Entscheidung der Regierung, 
die vor dem 1. Januar 1996 heraus
gegebenen Briefmarken als ungültig 
z u  erklären, scheint nicht in alle 
Einzelheiten überlegt worden z u  
sein. Eine groteske Situation zeich
net sich i m  Zusammenhang mi t  der 
Gemeinschaftsbriefmarke Schweiz 
- Liechtenstein ab, die unter dem Ti
tel «Nachbarschaft» a m  5. Septem
ber 1995 herausgegeben wurde. Die 
mit  der Wertstufe 60 Rappen er
schienene Sondermarke wird nach 
dem 31. Dezember 1999 in Liech
tenstein keine Gültigkeit mehr ha
ben. I m  Nachbarland Schweiz hin
gegen kann diese Briefmarke - mit 
der Aufschrift «Helvetia» und  «Für
stentum Liechtenstein» - z u  Fran
katurzwecken weiterhin gebraucht 
werden. Die Herausgabe einer sol
che Gemeinschaftsbriefmarke sei 
«einmalig», hiess es damals in der 
Briefmarken-Broschüre. Die 
Ungültigkeitserklärung in einem der 
beiden Herausgeberstaaten ist 
sicher auch einmalig. (G.M.) 

Mehr darüber a u f  Seite 3 

Beunruhigung in Gewerbekreisen 
Efta-Gerichtshof-Entscheid zum Gewerbegesetz sorgt für Diskussionen 

Die  Entscheidung des Efta-Ge-
richtshofs, wonach das im liechten
steinischen Gewerbegesetz enthal
tene Wohnsitzerfordernis nicht mit 
dem EWR-Recht vereinbar ist und 
eine unverhältnismässige Beschrän
kung der Niederlassungsfreiheit 
darstellt, hat in betroffenen Kreisen 
für Beunruhigung gesorgt. Die  
GWK will sich demnächst intensiv 
mit der Problematik befassen. 

Das Wohnsitzerfordernis sei not
wendig, argumentierte die Regie
rung u. a. beim Gerichtshof, um si
cherzustellen, dass das Gewerbege
setz beachtet werde und  die Durch
führbarkeit strafrechtlicher Verfol
gungen und insbesondere die Voll
streckung von Verwaltungsstrafver
fügungen oder  von Urteilen gegen 
einen Geschäftsführer gewährlei
stet blieben. Ausserdem könne es 
aus Gründen der  öffentlichen Ord
nung aufrechterhalten werden.- Da
bei berief sich die Regierung auch 

auf  den EWR-Rat ,  de r  in seiner 
Entscheidung ausdrücklich die be
sondere Lage Liechtensteins aner
kannt habe. 

Mit ihrer Argumentation drang 
die Regierung allerdings nicht 
durch. I n  einem Gutachten, um das 
die liechtensteinische Verwaltungs
beschwerdeinstanz (VBI) im Zu
sammenhang mit einem Beschwer
defall gebeten hatte, kommt der  Ef-
ta-Gerichtshof nämlich zum 
Schluss, dass die fragliche Bestim
mung des Gewerberechts zu einer 
indirekten Diskriminierung von 
EWR-Ausländern führe und dass 
sie nicht durch Berufung auf die öf
fentliche Ordnung gerechtfertigt 
werden könne  (es stand im 
VOLKSBLATT). Auch aus der  be
sonderen Situation Liechtensteins 
könne keine Rechtfertigung abge
leitet werden. D e r  Gerichtshof wies 
ausserdem darauf  hin, dass die von 
Liechtenstein verfolgten Zielset
zungen - wie Sicherstellung der  Be

achtung des Rechts und Voll
streckung von Strafverfügungen -
mit weniger einschneidenden Mass
nahmen verfolgt werden könnten. 

Vom Gutachten des Gerichtshofs 
enttäuscht zeigte sich Christoph 
Büchel von de r  EWR-Koordinati-
onsstelle, der  mit diesem Fall betraut 
ist. Die Begründung sei mangelhaft 
ausgefallen und  lasse noch einige 
Fragen offen, erklärte er gestern auf 
Anfrage. Christoph Büchel wie auch 
der-Rechtsanwalt Alexander Ospelt, 
der  den Beschwerdeführer vertrat, 
gehen jedoch davon aus, dass sich 
die VBI nach dem Entscheid des Ef-
ta-Gerichtshofs richten wird. Damit 
würde sich eine baldige Anpassung 
des Gewerbegesetzes aufdrängen, 
die laut Büchel wohl noch vor der  
geplanten Totalrevision des Geset
zes vorgenommen werden müsste. 
Die Problematik des Wohnsitzerfor
dernisses sei seit längerem bekannt 
und werde auch in einer Arbeits
gruppe behandelt. O b  sie sich aller

dings - wie bereits vermutet - auf 
andere Bereiche (z.B. Bankengesetz 
oder neues Grundverkehrsrecht) 
ausdehnen wird, ist nach Einschät
zung des EWR-Rechtsexperten 
noch • ungewiss. Endgültigen Auf-
schluss darüber  müssten konkrete 
Anlassfälle geben. 

Aufruhr im Gewerbe 
Für einigen Aufruhr sorgte die 

Entscheidung bereits in Gewerbe
kreisen, wie uns der  Präsident der 
Gewerbe- und Wirtschaftskammer, 
Gregor Ott,  auf Anfrage bestätigte. 
Weil sich dadurch «einschneidende 
Auswirkungen» auf das Gewerbe er
geben könnten, werde sich die G W K  
nächstens sehr eingehend mit der 
Thematik befassen müssen, erklärte 
er. Laut GWK-Geschäftsführer 
Manfred Batliner wird eine Anhe-
bung der  beruflichen Anforderun
gen in Betracht gezogen. Von Regie
rungsseite ist die G W K  noch nicht 
offiziell informiert worden. (mö) 

Schute des Alpenraums 
Ständerat gibt grünes Licht für Alpenkonvention 

BERN: Die  Schweiz kann die -Al
penkonvention genehmigen und 
1999 den Vorsitz der Alpenkonfe
renz übernehmen. Der Ständerat hat 
als Zweitrat dafür am Djenstag den 
Weg geebnet. Er ermächtigte den 
Bundesrat, das Übereinkommen 
zum Schutz der Alpen zu ratifizieren. 
Noch nicht genehmigt wurden wie 
schon vom Nationalrat die dazu
gehörigen Protokolle, welche den  
Alpenschutz konkretisieren. D i e  
Protokolle «Berglandwirtschaft», 

«Raumplanung und nachhaltige 
Entwicklung», «Naturschutz und 
Landschaftspflege», «Bergwald» 
und «Tourismus» sind nun unter
schriftsbereit. Die Protokolle zum 
Verkehr-, z u m  Bodenschutz und zur 
Energie sind noch in Verhandlung. 
Besonders umstritten ist das Ver
kehrsprotokoll. Das  Übereinkom
men zum Schutz der  Alpen wurde 
bisher von Österreich, Deutschland, 
Frankreich, Liechtenstein, Slowe
nien und der  E U  ratifiziert. 
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